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Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
 

 

 

 

 

 

 

Zeichenerklärung: 

Fettdruck = Ziel der Raumordnung 

Normaldruck = Grundsatz der Raumordnung 

(LROP XY) = Verweis auf die Vorgaben aus dem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 
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Beschreibende Darstellung (textliche Festlegungen) 
 
 1 Für die Nutzung von Windenergie sind geeignete Standorte als Vor-

ranggebiete Windenergienutzung nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 Raumord-
nungsgesetz (ROG) in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
2 Die vom Rotor überstrichene Fläche darf dabei über die Abgrenzun-
gen der Vorranggebiete Windenergienutzung hinausragen (Rotor-
Out). 3 Planungen und Maßnahmen, die dem Bau und Betrieb von 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen innerhalb der Vorrangge-
biete Windenergienutzung entgegenstehen, sind unzulässig. 

LROP 2022 
4.2.1 Ziffer 02 
Satz 1 

 4 Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung können weitere Standorte 
für die Windenergienutzung dargestellt bzw. festgesetzt werden, sofern 
diese mit den Erfordernissen der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1 ROG 
vereinbar sind.  

 

 


